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Staatliche PlankennzilTern des Jahresvolkswirtschaftsplanes

Tafel 6

Verbindliche PlankennzilTcrn:

1. die wichtigsten Jahresergebnisse bzw. neuen effek
tiveren Varianten der zentralen wissenschaftlich- 
technischen Aufgabenkomplexe des Perspektivpla
nes, neue Aufgabenkomplexe zur Durchsetzung der 
Strukturpolitik sowie die im betreffenden Jahr vor
zubereitenden Komplexstudien

2. die volkswirtschaftlich entscheidenden Automati- 
sierungs- und Mechanisierungsaufgaben sowie Auf
gaben zur Spezialisierung und Konzentration der 
Produktion durch Aufbau zentraler Fertigungen 
und für die Organisation der Produktion und An
wendung moderner Technologien

3. die volkswirtschaftlich strukturbestimmenden In
vestitionen und die weiteren strukturbestimmen
den Investitionen einschließlich der Inbetriebnah
metermine und des Kapazitätszuwachses

4. die Struktur- bzw. proportionsbestimmenden Lie
ferungen an volkswirtschaftlich wichtige Abneh
mer des Binnenmarktes, insbesondere aus den 
Staatsplanbilanzen und den durch die Minister 
bzw. Leiter anderer zentraler Staatsorgane bestä
tigten Bilanzen1)

5. die Gesamterzeugung (bzw. die Warenproduktion) 
aus den Staatsplanbilanzen für einige ausgewählte 
Rohstoffe und. Erzeugnisse1)

6. die Außenwirtschaftsaufgaben, bestehend aus
— dem Export des Verantwortungsbereiches zu 

Valuta-Mark, untergliedert nach den sozialisti
schen Wirtschaftsgebiet, darunter: UdSSR, ka
pitalistischen Industrieländern, Entwicklungs
ländern '

— dem Import zu Valuta-Mark, untergliedert nach 
dem sozialistischen Wirtschaftsgebiet, darunter: 
UdSSR, kapitalistischen Industrieländern, Ent
wicklungsländern :

— den Kennziffern der Exportrentabilität und der 
Importrentabilität

7. der Lohnfonds (für Städte und Gemeinden infor
mativ)2)

8. die Preisentwicklung für preis- und kostenstruk
turbestimmende Erzeugnisgruppen (gemäß Be
schluß des Ministerrates vom 16. März 1967 über 
das System der Ausarbeitung, Bestätigung und 
Kontrolle der Industrie- und Einzelhandelsverkaufs
preise).

1) Diese Kennziffern sind von den bilanzverantworlliclien 
Ministem und Leitern anderer zentraler Staatsorgane auf der 
Grundlage der im Prozeß der Planausarbeitung zur materiel
len Sicherung der Jahresvolkswirtschaftspläne getroffenen 
Bilanzentseheidungen gemäß §§ 2 bis 4 der Verordnung über 
die Aufgaben, Pflichten und Rechte der Betriebe, Staats- und 
Wirtschaftsorgane bei der Bilanzierung materialwirlschaft- 
licher Prozesse an die zuständigen Führungsbereiche zu über
geben. Die Führungsorgane übergeben diese Kennziffern als 
verbindliche Planauflage den ihnen unterstellten Betrieben

2) unter Beachtung des Beschlusses des Staatsrates der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 15. September lflö7 
über die Weiterentwicklung der Haushalts- und Finanzwirl- 
schaft der Städte und Gemeinden, Ziff. 1,1 а (GBl. I S. 111)

NiveaukcnnzifTcrn:
1. das Limit für die Inanspruchnahme von For- 

schungs- und Entwicklungsmitteln aus dem Staats
haushalt

2. die Entwicklung der Grundfondsquote
3. die Umschlagszahl für die Gesamtbestände an Um

laufmitteln, soweit erforderlich verbunden mit 
Teilumschlagszahlen, 'die von den Ministern und 
Leitern der anderen zentralen Staatsorgane und 
Räten der Bezirke entsprechend den spezifischen 
Bedingungen festzulegen sind

4. der Absatz von Fertigerzeugnissen für die Bevöl
kerung, einschließlich Produktionsmittelhandel und 
Konsumgüterimport (mit Toleranzen)

5. Export und Import nach Währungsgebieten und 
Schwerpunktländern (für alle Außenhandelsbe
triebe sowie für alle mit der eigenverantwortlichen 
Durchführung von Außenwirtschaftsaufgaben be
auftragten WB. volkseigenen Kombinate und Ex
portbetriebe zusätzlich zu den verbindlichen Plan
kennziffern)

6. die Aufgaben zur Bildung planmäßiger materiel
ler Reserven bei wichtigen Rohstoffen und Erzeug
nissen.

Informative Berechnungskcnnziffern:
— die Koeffizienten der Mechanisierung und Automa

tisierung der Arbeit
— die im Planjahr zu lösenden Aufgaben der Lizenz

nahme und -Vergabe (sie sind von den Ministern 
und Leitern der anderen zentralen Staatsorgane fest
zulegen) ,

— der Absatz an Warenproduktion insgesamt.

Verbindliche Plankennziffern und Niveaukennziffern
aus den Staatsplanbilanzen und den durch die Minister
bzw. Leiter anderer zentraler Staatsorgane bestätigten
Bilanzen für die bilanzierenden Organe:

a) verbindliche Plankennziffern:
1. der Export (nach Mengeneinheiten und Valuta- 

Mark), davon sozialistisches Wirtschaftsgebiet;
2. der Import (nach Mengeneinheiten und Valuta- 

Mark), davon sozialistisches Wirtschaftsgebiet;
3. die Struktur- bzw. proportionsbestimmenden 

Lieferungen an volkswirtschaftlich wichtige 
Abnehmer des Binnenmarktes;

4. die Gesamterzeugung (bzw. die Warenproduk
tion) aus den Staatsplanbilanzen für einige aus
gewählte Rohstoffe und Erzeugnisse;

b) Niveaukennziffern:
1. der Absatz für den Binnenmarkt;
2. die Aufgaben zur Entwicklung der lieferseiti

gen Vorräte (getrennt nach Lieferwerken und 
Großhandel). Festlegung des Umfanges der 
Kennziffern durch den zuständigen Minister in 
Abstimmung mit dem Minister für Material
wirtschaft.


